
(4) Die Verhandlungen werden durch eine Geschäfts
ordnung geregelt, die der Parte ivorstand  erläßt. 
E r  erläß t auch eine Geschäftsordnung fü r das V er
fahren der Schiedsgerichte.

(5) Beschlüsse bedürfen zu ih rer Annahm e der ein
fachen M ehrheit. A nträge zum Parteiprogram m  
und A nträge auf Auflösung der P arte i bedürfen 
zu ih re r A nnahm e einer M ehrheit von zwei D rit
teln der Abstim m ungsberechtigten.

(6) W ahlen sind geheim. Sie können m it Zustim mung 
der M ehrheit der anwesenden Stim m berechtigten 
durch Handerheben erfolgen. W enn kein W ider
spruch erfolgt, kann die W ahl auch durch Zuruf 
erfolgen. Gewählt ist, wer die höchste Stim m en
zahl auf sich vereinigt.

(7) Zu einem Ehrenam t oder zum Sekretär kann nu r 
gew ählt werden, wer seit m indestens einem J a h r  
M itglied der P a rte i ist. Zu einem E hrenam t oder 
zum Sekretär im Landes- (Provinzial-) Vorstand 
oder im Parte ivorstand  oder fü r die W ahl zu einem 
Landes- oder Reichsparlam ent kann nur gew ählt 
werden, wer seit m indestens drei Jah ren  Mitglied 
der P arte i ist. Von diesem G rundsatz kann n u r in 
A usnahm efällen abgewichen werden, wenn es das 
Parteiin teresse erfordert.

(8) Die A ufstellung von K andidaturen zu einem Stadt-, 
Kreis-, Provinzial- oder Reichsparlam ent erfolgt 
im Einvernehm en m it dem V orstand der überge
ordneten Gliederung.

(9) Die W ahlzeit fü r P arte iäm ter be träg t in der Regel 
ein Ja h r. W iederwahl ist zulässig. Die vorzeitige 
A bberufung bedarf der Zustim m ung des V orstan
des der übergeordneten Gliederung. Gegen den Be
schluß dieser K örperschaft steht dem Abberufe
nen und der beteiligten K örperschaft die Be
schwerde an die übergeordnete Gliederung zu. Die 
Beschwerde muß innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe der Entscheidung eingelegt werden.
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